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Der des 508 Protestantenediktes, das mMIi1t der bayerischen
Verfassung 26 Maı 1818 erlassen wurde, bestimmte:

A ZUE Handhabung der Kirchen- Verfassung oll 1n jedem Decanate ine
jJährliche Viısıtatiıon, un Decanats-Sıtze jährlıch ine Diöcesan-Synode,
dann alle vier Jahre ine allgemeine Synode Sıtze des Consıistor1ums,
untfer der Leıitung e1ines Mitgliedes des Ober-Consistor1ums, ZUr Berathung
über innere Kirchen-Angelegenheıiten, iın Gegenwart eines Königlichen
Commissa1re’s, welcher jedoch den Berathungen selbst keinen Antheil

nehmen hat, gehalten werden.“
Wäiährend 1mM linksrheinıischen Bayern die Verschmelzung der lutherischen

un reformierten Kirche SE Unıon schon bald die Einberufung einer
Generalsynode ZUr Folge hatte, gyeschah 1m rechtsrheinischen Bayern —-

nächst noch nıchts. Hıer ollten noch viele Jahre 1Ns Land gehen, bıs
endlich dazu kam

Der Grund hierfür 1St letzthin 1n dem SOg Presbyterialstreit suchen.
Das Oberkonsistorium, VvVor allen Dıngen Niethammer,** hatte die Absicht
gehabt, durch ın den Gemeinden bildende Presbyterien iıne Grundlage
tür die spatere Generalsynode schaffen, W ar dabei aber besonders im

Die Abhandlung 1Sst eine verkürzte Wiedergabe des ersten Kapitels der Diısser-
tatıon des Vertassers ber das Thema Zur Geschichte der Generalsynode in
Bayern Rh., Die Entwicklung des Lai:enelements 1n der eıt VO 1818 bis
1848 1mM Spiegel der amtlıchen Akten (Erlangen
Friedrich Immanuel Niıethammer, Oberkonsistorialrat VO 18—1 dann
quiesz. 1mM Zusammenhang miıt der Entfernung Harle{ß® von der Universıität Er-
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Konsisfoi*ialbezirk Ansbach aut überraschend großen Widersta£1d BC-
stoßen. Dıieser ging SOWelt, daß 1m Dezember 18272 die Einstellung
der Wahlen den Presbyterien angeordnet werden mußte.1!

In einer Eıingabe des Konsıstoriums Ansbach ? das Oberkonsisto-
riıum Aaus dem Jahre 1821 W ar bereits die Einberufung einer Generalsynode
als erforderlich bezeichnet, jedoch die Bıldung VO  3 Presbyterien als NOL-

wendige Voraussetzung hiıerfür gefordert worden. Ebenso sollten den
Kapıtelsynoden ine verhältnismäßige Anzahl VO  } Laıen ZUZCZORCN WOCI-
den Das Oberkonsistorium orıff diese nregung auf un: wurde beım
Staatsmıinıisterium in dieser rage vorstellig.} In dieser Eingabe legte

den des Prot.Ed. dahın Aaus, da{flß der Begiınn der alle vier Jahre abzu-
haltenden Generalsynoden WAar unbestimmt gelassen worden, der Wunsch
nach Erfüllung der kgl Zusage jedoch berechtigt sel, da, VO' Erlaß des
Edikts gerechnet, der Zeitabschnitt 1m Jahre 1827 Ende gehe.
egen der vielen, autf kırchlichem Gebiet ergreiıftenden Ma{fißnahmen C1-
schien dem Oberkonsistorium angebracht, UV! die allgemeinen Wünsche
der Kırche auf dem vorgeschriebenen Wege vernehmen. Dieser unsch
W ar mehr verständlıch, als die verflossenen W Ee1 Jahrzehnte durch
die territorialen Veränderungen der napoleonıschen eIit Bayern überhaupt
CTE eine protestantische Bevölkerung gebracht hatten. Im Zeitpunkt dieser
Eingabe lassen die Akten eine ziemlıche Aufgeschlossenheit des Oberkonsi-
sStor1ums in der Frage der Beteiligung VO'  a Laıien den Generalsynoden
erkennen.

Be1i dem SOg Presbyterialstreit ZIng die Einführung VO  3 PresbyterienKirchenvorständen) 1n der prot. Kirche 1n Bayern Rh 1818 hatte INan
sıe in der Rheinpfalz bereits allgemeın eingeführt, 1819 iın Bamberg un 1820
1n Würzburg. Sıe sollten ach Niıethammers Ideen die Grundlage für die noch
einzuführende Generalsynode bılden. 1821 befahl der König allgemeine Wahlen

den Presbyterien 1n den Gemeinden. Unverständlicherweise befürchtete mMan
gerade 1n diesen besonders 1mM Konsistorijalbezirk Ansbach durch die Eın-
ührung VO  } Presbyterien eine Einschränkung der persönlichen Freiheit. Es
erhob sıch daher heftiger Wıderstand, S} da{ß die Wahlen zunächst unterbrochen
wurden, annn ber auf VWeısung des Oberkonsistoriums fortgesetzt werden
sollten. Eıne zroße Anzahl Von Gemeinden des Ansbacher Konsistorialbezirks
wandte sıch 1n direkten Eıngaben den Köni1g. Auch eine Reihe VOoN Flug-schrıften spiegelten dıe allenthalben vorhandene Erregung wider. Der Königbefahl jedoch die Fortsetzung der Wahlen Auf Grund der Berichte der Gene-
ralkommissäre Regierungspräsidenten) VO  e} Ansbach und Bayreuth 69} InNan
sıch ber dann veranlaßt, 1mMm Dezember 1 die Einstellung der Wahlen 13ZU-
ordnen. Es sollte zunächst die Stellungnahme der ersten Generalsynode abge-
Wartet werden. Diese War negatıv. So behielten 1Ur einıge Gemeıinden die
bereits gewählten Presbyterien bei, die S1'  9 W1€e Aaus AÄußerungen VO:  3 Abgeord-auf spateren Generalsynoden entnehmen ist, gut bewährten.
Vgl SIM ÖN Evangelische Kirchengeschichte Bayerns, Bände München
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General-Akten des kgl Bayr. Prot Oberkonsistoriums, ME Nr. 135, Be-
stand Oberkonsistorium München Nr. Kons Ansbach Oberkonsisto-
r1um (OK) 1821
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Im Eiınzelnen beweisen die Ausführungen der Ansbacher Eingabe; dafß
dort schr ohl erkannte, da{fß iıne lediglich Aaus Geistlichen bestehende

Generalsynode psychologisch ine Getahr für die Gemeinden bedeutete.
„Solange“, heißt da, 95  ıe Geıistlichen allein die Synodalberatungen VOIL->-

nehmen und den Kirchengemeinden, VO denen S1e ZU eı] besoldet WOI-

den, gleichsam gegenüber stehen, solange tragen alle Verfügungen, welche
on den Synoden ausgehen, oder auch NUr VO:  3 denselben veranlafßt WCI-

den  C elch letzteres Ja bei der LLUL beratenden Stellung allein der Fall
se1n konnte „den Schein, als seien dabei NUur die Vorteıile un die pCL-
sönlichen Wünsche der Geistlichen berücksichtigt worden, un gewinnt
das Ansehen, als ob dıe Kirche sıch teile 1n die Regierenden und die Re-
o/1erten, welches, W1€ die Erfahrung bewährt, Z Folge hat, dafß die meılsten
Anordnungen, deren Zweckmäßigkeıt auch noch einleuchtend iSt, doch
miıt Miıfstrauen, Kälte un Gleichgültigkeit,_ oder Sal MIt Unmut und
Widerstreben VO seıten der Gemeinden aufgenommen werden Nuzr
W CI ine treie Zustimmung VO:  a seıten der Gemeinden bei allen kirchlichen
Anordnungen un Bedürfnissen stattfindet, un un: den Mitgliedern die
Überzeugung VO  3 der Zweckmäßigkeit des Geschehenen oder des Vorzu-
nehmenden auf klarer Anschauung un: freiem Urteil gegründet 1St, wırd
sıch wieder eın N: kirchlicher Gemeingeıist biılden und viele Not und
Gebrechen, deren Abhilfe bıs jetzt manche Versuche scheıiterten, WEL-

den MIt Sicherheit un Bestand entfernt werden können.“* Aus diesen
Überlegungen heraus ftorderte Ansbach zugleich dıe Bıldung VO Presbyte-
riıen bei den Gemeinden. Da{ßs eın solches Begehren VO  ; einer Kirchenbehörde
ausging, bedeutete 1n der damalıgen eit einen gewaltigen Fortschritt.

Diese Ansbacher Eingabe un deren Weitergabe durch das Oberkonst-
stor1um das Staatsminısterium des Innern leiteten den Kampf die
Einberufung der ersten Generalsynode in Bayern 1n.

Schon 5 ./7 März 1821 erteılte das Staatsmıin. seıne AÄAntwort.
Es sah keine Schwierigkeiten für die Einberufung der Generalsynoden und
bezeichnete deren Abhaltung Jediglich als VO'  } den Vorschlägen abhängig,
die das Oberkonsistorium beantragen habe Auch das Staatsministerium
vertrat dabei den Standpunkt, dafß die Vorschläge für die einzuführende
Presbyterialverfassung Eersies un notwendigstes Erfordernis für die Eın-
berufung der Generalsynoden seıen. Zugleich wurde auch die Kostenfrage
angeschnıtten und das Oberkonsistorium einem Gutachten arüber auf-
gefordert, inwieweılt Gemeinde- und Stiftungsmittel UT Finanzıerung der
Synoden herangezogen werden könnten.

Grundsätzlich estand somıt zwiıschen dem Staatsministerium und dem
Oberkonsistorium Übereinstimmung darüber, dafß Generalsynoden Aatt-
finden sollten und daß Vorbedingung hierfür die Einführung der Presbyte-

©  © a.a2.0 wıe Anm 27 Staatsmin. V, 1821
26© w 1e Anm
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rialverfassung SC1 den höchsten Vertretungskörper des Kiırchenvolkes
auf 11 breite, tragfähige Basıs stellen können

BeI den nunmehr unverzüglıch Angriff CHNOMMECNCH Vorbereitungen
ZCIgTE sıch das Ansbacher Konsıiıstorium wesentlich aktıver als das Bay-
reuther, das dafür dem Oberkonsistorium 1ı allgemeinen WEN1ISCI Schwie-
riıgkeiten machte. Der Schriftwechse]l allenthalben, daß zwıschen dem
Oberkonsistorium un: dem Konsistorium Ansbach 4S R SCWISSC Spannung
estand.

Dıieses SeIztfe die eilnahme aller Dekane den Generalsynoden als
gegeben OTaus und wünschte Aufklärung darüber, wıeviele Pfarrer dar-
über hinaus AZUsSs jedem Kapıtel und wıieviele Laıen Aaus den noch bilden-
den Presbyterien teilnehmen sollten Für die Dauer der Synoden erachtete
INa  _ 1012 Tage als ausreichend Im Kostenvoranschlag beschränkte INa  -
sıch auf die Tagegelder und berechnete tür Dekane tünt Pfarrer VIiCTr und
Laıen drei Gulden Pro Fasg: dazu Fahrtvergütung.‘ Wesentlich spater SE
äußerte siıch Bayreuth nachdem das Oberkonsistorium schon auf
die Ansbacher Anfrage hın selbst Beschluß gefaßt hatte

In SC1INCr Sıtzung VO 71 1821 ser7Zie das Oberkonsistorium die
Rıichtlinien für die Teilnahme der Generalsynode fest. Danach sollten

a) sämtliche Dekane,
AaUuUs jedem Kapıtel das nıcht Ptfarreien hatte C1inN Pfarrer,

C) Aaus jedem Dekanatsdistrikt ohne Ausnahme C111 weltliches Miıtglied
teiılnehmen. Die Dauer der Generalsynode berechnete INa  3 MIiIt E agen,
die Tagegelder wurden einheitlich auf PIO Tag: nebst besonderer Ver-
gutung des Fuhrlohnes für agen für jeden Dekanatsdistrikt be-
'NECsSsSscCHh

Das Konsistorium Bayreuth ® berührte seinNner Stellungnahme die
Frage der Laienbeteiligung überhaupt nıicht, sondern führte 1Ur AauUsS, dafß
an sıch VO  $ der Abhaltung der Synoden ganz allgemeın Erfolg ı
der Richtung verspreche, daß sıch hierdurch C1in oleicher Sınn und Geist

den Gemeinden verbreiten werde.
Dıe folgenden Monate rachten zunächst eiNenN Stillstand Es WAar dies

die eıt der der Presbyterialstreit die Gemüter Lande Aufregung
vVersetizte und 1ST 1Ur verständlich daß Man, nachdem die Einführung
der Presbyterien als Voraussetzung für die Abhaltung der Generalsynoden
bezeichnet worden WAal, sıch zunächst nunmehr Sanz un Sar diesem Pro-
blem widmete un: alles andere den Hıntergrund £reten 1eß

Nur das Konsistorium Ansbach machte der Zwischenzeit auf An-
ICZSUNg un Übereinstimmung mMiIt den Wünschen verschiedener seiner
Dekanate dem Oberkonsistorium nen Vorschlag.” Darın wurden dıe ‚
nächst wünschenswert erscheinenden Beratungsgegenstände bezeichnet un

a4.a.0 WIie Anm. 2! Kons. Ansbach 1821
A WI1e Anm. 2, Kons Bayreuth 2ın V, 1821
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der Wargsch nach Inkrafttreten der Presbyterien unterstrichen. .Derén Mit-
olieder sollten den Generalsynoden teilnehmen. Andererseıts bezeichnete
INan aber die Feststellung der Befugnisse der Presbyterien als Beratungs-
vegenstand der Generalsynoden. Hıerin scheint eın vewisser Zwiespalt
lıegen. Man wollte also zunächst 1Ur personel] 1ne Vertretungskörperschaft
der Gemeinden schaften, das Ausma{s ihrer Wirksamkeıt aber SE einem
spateren Zeıtpunkt bestimmen. Dıieser Ansbacher Vorschlag barg aber den

Grundgedanken in sich, daß be1 der Regelung dieser für das Laıien-
element wichtigen rage dessen Mıtwıirkung bei den entsprechenden Be-
ratungen der Generalsynode gesichert werden ollte, gerade auch in dem
Punkt, der dıe Kompetenzen der Laıen als Mitglieder ıhres Gemeinde-
presbyteriums betraf.

YSt eın halbes Jahr spater wandte sich das Oberkonsistorium erneut
an das Staatsmıiın. Noch yab INa  ) sıch der Hoffnung hin, da{ß die
Einführung der Presbyterien als Voraussetzung für die Generalsynode B
lıngen werde. In der Kostenfrage wurde aber die Möglıichkeıit einer ber-
nahme der Synodalkosten aut die Gemeinde- und Stiftungsmittel verneıint
un umm ihre UÜbernahme auf das Ärar gebeten. Unter Hınvweiıis aut den
verfassungsmäfıg bestimmten Zeitraum VO  3 vier Jahren wurde das Staats-
mınıster1um zugleich baldıge Anberaumung der Generalsynoden
gebeten.

Dıie Kostenfrage brachte einen UCHI, fur dıe Zusammensetzung der
Generalsynode iımmerhiın nıcht unwesentlichen Punkt 1n den Zanzch Fra
genkomplex. Grundsätzlich erklärte sich der Staat WAar mMi1t der ber-
nahme der Kosten auf den General-Reservefond der Finanzen einverstan-
den, empfahl aber zugleich Zyrölßste Sparsamkeıt un ordnete ıne noch-
malıge Überprüfung A ob nıcht noch größere Einsparungen möglich seien.
Zugleich wurde auch 1nNe€e SCHNAUC Bezeichnung der Beratungsgegenstände
gefordert.

Hatte ursprünglich das Oberkonsistorium für wünschenswert erach-
LCL, weltliche Mitglieder den Generalsynoden zuzuziehen und die enNt-

sprechende Forderung AaUus dem Kirchenvolk als berechtigt bezeichnet,
anderte NU:  a} plötzlıch, 1m Zusammenhang mıiıt dem geforderten Voran-
schlag Y  Y seine Ansıcht un stellte sıch aut den Standpunkt, dafß zunächst
einer allerhöchsten Entschliefßung über die Beiziehung weltlicher Mitglieder
bedürfe, da ine solche bisher gesetzlich noch nirgends ausgesprochen sel.
Bisher habe INa  3 ıne solche 1Ur nach dem Beispiel des Rheinkreises als
Voraussetzung angenommen.“” Infolge der durch den Presbyterialstreit auf-

7 a.2.0. W 1€e Anm Z Kons. Ansbach O  ‚9 Abhaltung der Provinzialsynoden
betr., V, K} 1821
2.a.0. Ww1e Anm. Z © Staatsmıiın. An 18 E
2.2.0. wıe Anm. Z Staatsmıin. E dıe haltende Gen. Syn betr.,
M 1822 fih1"end,y“ Im Rheinkreis Pfalz) bestand se1it dem re 1818, VO]  - der Unıon herr

eıne aus geistlichen nd weltlichen Mitgliedern bestehende Generalsynode.
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getauchten Störungen wurden nunmehr VO Oberkonsistorium Bedenken
geäiußert Laıen ZUrF ersten Generalsynode überhaupt zuzuziehen Grund-
sätzlıch hielt 114an allerdings noch dem Gedanken Laienbeteiligung
fest un erbat MDE allerhöchste Entschließung dieser Frage

Bedingt durch die Kostenfrage schlug das Oberkonsistorium nunmehr
VOr, Nierlr Einrechnung weltlicher Miıtglieder die Zahl der veistlichen Ab-
yveordneten auf PIO 10zese beschränken jedoch sollte der Dekan
nıcht ohne als geistliches Mitglied bestimmt werden Vielmehr
wollte INa  - Aaus sämtlichen Geistlichen jeder Diözese, den Dekan CINSC-
schlossen Abgeordneten wählen lassen

Neu W dr terner der Vorschlag, für jede der beiden Generalsynoden ob

1N1CNH Protessor der theologischen Fakultät der UnLversität Erlangen als
Mitglıed Die Gesamtzahl der Abgeordneten wurde bei JC

Diözesen der beiden Konsistorialbezirke dem Dekanat München un
dem Fürstl] Loewensteıin schen Mediat Konsıiıstorium Kreuzwertheim

weltlichen Abgeordneten un W el Professoren aut 146 berechnet
Für 1NC derart ZUSAMMENZESETZLE Synode veranschlagte na  3 bei agen
Dauer; W el Reıisetagen Zugrundelegung VO  3 Tagegeld
1Ne Summe VO  3 11 680 ohne die Fahrtkosten Diese bezıifferte INa  =) MI1Tt
2920 daß sıch ohne Büroausgaben un Gebühren für die Mitgliede«r
des Oberkonsistoriums, der Konsıiıstorıien und der Regierungskommissäre dıe
erhebliche Summe VO 1010 ergab

Fuür die Wahl der Laıen talls S1C der Synode teilnehmen sollten
schlug das Oberkonsistorium doppelten Wahlgang VOTLT Zunächst
sollte jeder Gemeinde C114 Wähler ernNannt werden Gemeinden MI

Presbyterien W ar VO: diesen wählen In den anderen Gemeinden
sollte der Pfarrer das Recht haben, den Wähler Von
Wahl dieses Mannes durch die Gemeinden selbst wollte das Oberkonsisto-
1um MI1 Rücksicht auf eventuelle Störungen als Auswirkung des Presbyte-
rialstreıts lıeber abgesehen W15S5CH

Der Z W eiLe Wahlgang sollte dann durch schriftliche Einsendung der
Stimmen oder durch mündliche Abstimmung anläfßlıch besonderen
Zusammenkunftt erfolgen

Fuür die Wahl der geistlichen Abgeordneten wurde noch bemerkt daß
der Dekan als yleich Wählbarer ungee1gNeL erscheıine die schriftlichen
Wahlstimmen anzunehmen oder mündlichen Wahlgang leiten
Aus diesem Grunde un Berücksichtigung VO'  3 Kosten- un eıt-
CrSDarnıs schlug deshalb VOTL, sowohl für die Wahl der Geistlichen als
auch der Laılen den SaNZCH zweıiten Wahlakt den beiden Konsıstorien Ans-
bach un: Bayreuth übertragen Diıesen sollten alle Wahlstimmen e1N-

gereicht werden Die Konsıstorien hatten dann die durch Stimmenmehrheit

Gem Prot. ergab sıch die Notwendigkeıit, den beiden Konsistorial-
Sıtzen JE C1NeEe Synode abzuhalten.
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Gewählten ST allerhöchsten Bestätigung anzuzeıigen. Zugleich wurde auch
JAe Wahl VO Ersatzmännern

Unter Berufung auf 3Q des „Edik über die inneren Rechtsverhältnisse
des Königreichs 1n Rıchtung auf Relıgion un kırchliche Gesellschaften“ !
zeigte das Oberkonsistorium als Hauptgegenstände der Beratung U A die
Presbyterialverfassung un: ine allgemeine Kirchenordnung Zugleich
wI1es aber darauf hin, daß ine erschöpfende Regelung dieser aupt-
punkte unmöglıch schon auf der ErTSTFEN Synode erfolgen könne, sondern
lediglich die Feststellung der Hauptgrundsätze, die die Grundlage für
spatere Synodalberatungen bilden hätten. Vorsorglich erbat das ber-
konsistorium auch die Genehmigung, auch Anträge un: Wünsche vermisch-
LEr MIt dem Interesse der Kırche verknüpfter Gegenstände annehmen un
durch die Konsistorialbehörden ZUXK allerhöchsten Kenntnıis bringen
dürfen, dies 1n der klaren Erkenntnis, daß 1ne scharfe Irennung, w1ıe
s1ie der 38 forderte, auf die Dauer nıcht tragbar se1 un: den General-
synoden daher zweckmaisıg eın weıterer Spielraum für ıhre atıg-
keıt gegeben werden musse. Außerdem wurde dem Ermessen anheim-
gestellt, die Vollmacht der Generalsynoden in derselben orm W1e€e diejenige
für die Ptälzer Synode erteılen.

hne Rücksicht auf den Presbyterialstreit blieb nunmehr das Bestreben
nach baldıger Einberufung der Generalsynode 1n Fluß In einer
Eingabe 11 beantragte das Oberkonsistorium

„das vierte Jahr der Konstitution als das ZUuUr ersten Versammlung
der Generalsynoden estimmte ausdrücklich erklären,

die Einberufung der Versammlung aber, der eingetretenen verschie-
denen Hindernisse WERCNH, aut den Maı des nächstfolgenden Jahres 1823
verlegen, jedoch
L0 Hermann ehm, Quellensammlung N Staats- und Verwaltungsrecht des

Königsreıichs Bayern (Leipzig
„Jeder genehmigten Priıvat- der öftentlichen Kirchen-Gesellschaft kommt
der obersten Staats-Aufsicht nach den 1mM 11L Abschnitte enthaltenen Bestim-
INUNSCH die Befugnis Z nach der Formel und der VO der Staatsgewalt
erkannten Verfassung iıh
zuordnen. recr Kırche, alle innereen Kirchen-Angelegenheiten
Dahin gehören die Gegenstände:
4) der Glaubenslehre,

der Form und Feyer des Gottesdienstes,
C} der geistlichen Amtsführung,

des relig1ösen Volksunterrichts,
e) der Kirchen-Disziplin,

der Approbation un Ordinatıion der Kirchendiener,
g) der Einweihung der ZU. Gottesdienste gew1dmeten Gebäude und Kirchhöfe,

der Ausübung der Gerichtsbarkeit 1n rein geistlıchen Sachen; nämlich des
(Gewissens der der Erfüllung der Religions- und Kirchen-Pflichten einer
Kirche, nach ıhren Dogmen, symbolischen Büchern un! darauf gegründeten
Verfassung.

11 aaı wWw1e Anm. 2’ Staatsmip. 18292
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199080 der hinzuzufügenden Bestimmung, dafß des unerachtet die
Generalsynode ZU zweıtenmal 1111 Maı 1826 und fortan alle Jahre
gehalten werden solle

Dabei tellte sıch das Oberkonsistorium autf den Standpunkt dafß nach
Auslegung des dieser die Beschränkung enthalte da{ß die

Haltung der erfstenNn allgemeınen Synode nıcht über das vierfte Jahr der
Konstitution hınaus verschoben werden solle Damıt SC1 116 Grenze für
den Anfang der Synoden bestimmt

Diese Auslegung War urchaus gerechtfertigt und 1e1% sich msomehr
vertfreten als Rheinkreise bereits Jahre 1818 WIC bereits erwähnt
die Generalsynode 11158 Leben WAar

Das Staatsmıinıiısteriıum forderte hieraut VO ber-
konsistorium 1NC gehörige Vorbereitung der Beratungsgegenstände, „damıt
die eıt nıcht MmMItt Diskussionen welche keinem Zıele tühren
hingebracht werde Hıerzu VCIWICS auf die Inıtıatıve, die dem ber-
konsistoriıum WIC bei der Ständeversammlung der obersten Staats-
behörde zustehe Dementsprechend wurde die Vorlage vollständig Aaus-

gearbeıiteter Organisationsvorschläge verlangt Danach sollten C1inN Ent-
urf allgemeinen Kirchenordnung C111 solcher ZUr Einführung
von Kırchenvorständen nebst Instruktion über deren Wirkungskreis
un Befugnisse ausgearbeıtet und eingereicht werden

Auffallend 1ST dafß hierbei verlangt wurde, den Namen „Presbyterien
vermeıden Gefordert wurde ferner, ZUrLr Einsicht un Genehmigung, 1l

Rechenschaftsbericht über die beiden geistlichen Unterstützungsanstalten
Für die Abfassung M6 allgemeinen Lıturgie un Katechismus arcn

die Grundsätze festzustellen Die Ausarbeitung selbst sollte nach diesen
Grundsätzen Anzahl ausgezeichneter Geistlicher übertragen werden

Dıie Forderungen des Mıiınisteriums lösten beim Oberkonsistorium NCUC

Bedenken aus Nunmehr verlangte man;  15 für die CISCHNCNH Vorschläge
116 Grundlage erhalten, Bestimmung über dıie Einrichtung
der Generalsynode selbst für den Fall dafß derartıge Verordnung
nıcht erlassen werde wurde gebeten, durch gesetzliche Vorschrift USZU-

sprechen, da{fß die Einrichtung der Generalsynode des Rheinkreises enNTt-

sprechende Anwendung finden solle Als Begründung führte INa  3 d da{fß
dadurch der Schein der Willkür vermieden werde, der andererseits dadurch
verstärkt werde, WeNnNn Aaus Sparsamkeitsgründen eventuell Nnur C1nNn (SCISE=
liıcher PrO 10zese abgeordnet werde.  13% Zugleich wurde auch die Frage
der tellung der Generalsynode Z Oberkonkonsistorium un den Kons1i-
Storıen angeschnıtten Eıne e1itere Ausdehnung ihrer Vollmachten wurde
MI1 Rücksicht autf die dann entstehende Ungleichheit Verhältnis Z

12 4.2.0 WIeC Anm. Z Staatsmıin. d LXAL
13 a.a.0 W1e Anm. 23 Staatsmıiın. 11 1822
13%* Die Rheinkreissynode bestand aus Geistlichen (Dekan u. ein Pfarrer)

Laien pro Dekanat bei insgesam 15 Dekanaten.
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Rfieinkreissynoäe abgelehnt. Außerdem W 1es das Oberkonsistorium noch
darauf hın, dafß die Beratungen der Rheinkreissynode gezeigt hätten, welche
Schwierigkeiten siıch böten, die durch das (sesetz SCZORCNCNH Schranken e1n-
zuhalten ine Anspielung auf die bereits geäußerte Bıtte, nach Möglich-
keit auch die Gegenstände gemischter Natur ZUr Beratung zuzulassen und
da{ß GTr diesem Gesichtspunkt bedenklich erscheine, WCLN die Stellung
der Ständeversammlung ZUTLE obersten Staatsbehörde autf die Generalsynoden
1n ihrem Bereıich entsprechende Anwendung tände und Gesetzeskraft
hielte.

In letzterm Punkt hat das Oberkonsistorium offensichtlich die aller-
höchste Entschließung VO' 18272 mifsverstanden. Aus der Vo
Staatsministerium gebrauchten ‚.nalogıe ylaubte INan herauslesen
können, daß die Generalsynode auch einem gesetzgebenden Körper —-

klärt werden sollte. Nachdem aber 1m Protestantenedikt der lediglich
beratende Charakter der Generalsynoden festgelegt WAal, konnte die Ant-
WOTrT des Staatsminısteriums auch garnıcht anders austallen, als dafß MIt
dieser Analogie 1Ur eın Hınwelils auf den Geschäftsgang gegeben werden
sollte

uch hinsichtlich der geforderten Vorlage der Entwürfe befand sıch das
Oberkonsistorium 1n einem Irrtum, WCLN annahm, dafß damıt schon die
allerhöchste Genehmigung endgültig gegeben werde. I)as Staatsministerium

belehrte das Oberkonsistorium dahin, dafß die Vorlage LLUI die Ge-
nehmigung der Beratungsgegenstände als solcher ezwecke.

Das Oberkonsistorium wıiıederum ylaubte, dafß für die Entwürfte ıne
möglıchst geordnete und vollständige Anführung aller Hauptpunkte genuge.
Von besonderer Wıchtigkeıit 1St dabei, da{(ß betonte, 1Ur die Entwürfe,
SOWeIlt S1e nıcht ausschliefßlich innere Kirchenangelegenheiten beträfen, VOIL-

legen wollen, 1im übrigen aber seine Kompetenzen möglıchst wahren
wolle Schließlich wurde noch „Schmerz“ darüber geäußert, dafß VO') seıten
des Miınısteriums VO  3 „unnutzen Diskussionen“ die ede SCWESCH N

Trotz der vorgetragenen Argumente und Bedenken verharrte das Staats-
ministerium bei seiner Entscheidung VO 1822 iıne Bestim-
MUung über die Einrichtung der Synoden wurde vorläufig als nıcht erforder-
ıch für die VO berkonsistorium ZzZu treftenden vorbereitenden Ma{ßs-
nahmen abgelehnt. Auch der Auslegung über den Einberufungstermin der
CrsSten Synoden schlofß siıch das Miınısterium nıcht AT

Dıie Folgezeit benützte das Oberkonsistorium ZULF. Ausarbeitung der
Vorlagen. In der Zwischenzeit gelangte ine Eingabe des Dekans VO'  . (C3un-
zenhausen, Stephanıi, das Oberkonsistorium, 1n der Hınweis auf' A“  n —.. die Verfassung die Einberufung der Generalsynoden gefordert wurde. Er
raumte auch das Argument, dafß die Presbyterialwahlen noch nıcht überall
durchgeführt seı1en, Aaus dem Wege Weder 1n rechtlicher noch 1n politischer
Hınsicht cah dadurgh einen Hinderungsgrund tür den Zusammentritt

a.a.0. w1e Anm 2) Staatsmin. O V, 11 1822

Ztschr K.-G
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der Synoden gegeben. In rechtlicher schon deshalb nicht, weıl dıe TOL.
Gesamtgemeinde schon durch die geistlichen Kirchenbeamten und die AB

den vorhandenen Kiırchenältesten wählenden Mitglieder der General-
synode hinreichend repräsentiert sel, un weıl diejenigen Kirchengemein-
den, die keine Kiırchenältesten gyewählt hätten, hierdurch NUur autf ihr Recht
der näheren Teilnahme Verzicht eısten konnten.5 In politischer Hiınsicht
argumentierte CL, dafß mit Verschiebung der Generalsynoden diejenıgen,

VO  3 ıhm als aufgewiegelt bezeichneten Elemente, die die Presbyterial-
wahlen noch nıcht VOrSCHOMINCIL hätten, 1n ıhrem Wahn, dafß VO den
Wahlen Nachteile befürchten selen, bestärkt würden un dafß gerade
deshalb die Wahlen unterblieben. Von einer baldıgst berutenen Synode
erhoffte sich ine Belehrung dieser Kreise und ine Änderung iıhrer
Eınstellung 1n der Frage der Einführung VO':  e Kirchenvorständen. In einer
Randbemerkung dieser Stephanı’schen Eingabe gab der Ansbacher Kon-
sistorialrat Wünsch der Ansıcht Ausdruck, da{iß seines Dafürhaltens dıe
allgemeinen Synoden gleich den Diözesan-Synoden ıne lediglich un
mischte Versammlung VO  e} Geistlichen selen, auf die keinen Einflufß
haben könne, da auch nıcht eine rechtsbeständiıge Presbyterialwahl im
BANZCH Ansbacher Konsistorjalbezirk erfolgt se1.;

Unter dem 14 Aprıl 1823 bat das Oberkonsistorium erneut u11l est-
Ng des ermıns für den Beginn der Generalsynoden, MI1t dem Hın-
WeIlS, da{ß die bevorstehenden Diözesan-Synoden ZUKR Vorbereitung der
Generalsynoden mi1t benutzt werden könnten. Als Termın für deren 1nN-
berufung schlug INall den Julı VOL, un: W ar S da{fß die Tagung bıs
Ende Julı eendet werden könnte. Neu 1St in dem Ersuchen des ber-
konsistoriums die Bıtte, nıcht die Norm der Rheinkreissynode anzuwenden,

PIO Dekanat der Dekan, eın weıterer Pfarrer und ein Laıe abgeordnet
wurde. Zur Begründung wurde angeführt, da{ß diese Synode ıne kon-
stitu1erende BCWESCH SS und die Rücksichtnahme auf die NCUu gebildete
Unı0on die Beibehaltung der Synode iın dieser Zusammensetzung gerecht-
fertigt.habe; zudem se1l die Laienbeteiligung durch die 1n der Pftalz bereits
verwurzelten Presbyterien zut vorbereitet DCWESCH. Schließlich wIı1es das
Oberkonsistorium auch darauf hin, dafß ın der Ptalz LLUTL Dekanate
bestünden un: somıt die I1 Synode 1U aus Abgeordneten ZUSA

n  L sel.
Dıe in Bayern bestehenden Verhältnisse siınd nach Ansıcht

des Oberkonsistoriums hiervon völlig verschiıeden. Eınmal se1l die Synode
hier keıiıne konstituierende Versammlung. Daraus tolgerte INa  w} die Ent-
behrlichkeit VO: Laıen. Zudem befürchtete mMan VO  a} ıhrer Zuziehung auf
Grund des Presbyterialstreites Störungen aut der Synode und erklärte
schliefßlich, dafß ıne Teilnahme VOILl weltlichen Miıtgliedern gyarniıcht VOL-

bereitet Se1. Be1 dreı Abgeordneten pPro Dekanat weltliche Mitglieder
einbezogen fürchtete das Oberkonsistorium die hohe Zahl der

1 a.a.0 wI1e Anm Zr Eingabe des Dekanats Gunzenhausen V. 31 1823
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gyeordneten. Als Ausweg schlug deshalb VOoTr, 1Ur eın geistliches Mitglied
AUS jedem Dekanat abzuordnen. Damıt yab die bıisher VO  a ıhm noch
befürwortete Teilnahme VO  3 Laıien den Generalsynoden zunächst voll-
KOommen preıs. Bezeichnend 1St die Begründung: „Niıcht DUr die Erklä-
IuNnscCh über die einzuführenden Kirchenvorstände geben eın abschreckendes
Bıld VO  . dem, W as die Teilnahme weltlicher Mitglieder der Beratung
allgemeiner Kirchenangelegenheiten der Mehrzahl nach lassen,
sondern auch 1ne uns neuerlich mıtgeteilte Vorstellung
vermehrt bei uns die Besorgnıis. WAaren NUu  3 überdies die weltlichen Mit-
glieder der Synode den geistlichen der Zahl nach gleich, könnten in
der Tat leicht die Beratungen der Synode 1ne Wendung nehmen, die fu1
die protestantische Kırche in Bayern ebenso beschämend als verwirrend
werden müßßte.“ Ausdrücklich wı1es INan darauf hin, daß INa  } eın Ver-
schweigen dieser Besorgnisse als Unterlassung betrachte. Be1 der Beratung
der Vorlagen über Liturgie, Katechismus uUuSsW se1 die Teilnahme weltlicher
Miıtglieder SOW1€SO nıcht erforderlich, „weıl diesen Gegenständen ohne-
hin die weltlıchen Mitglıeder eigentlich keinen eıl haben können.“ 17 Als
Lösung des Problems schlug INa  3 VOT, weltliche Miıtglieder deren eıl-
nahme InNna  z den Beratungen über die Presbyterialverfassung als erwünscht
bezeichnete einmal einer aufßerordentlichen allgemeinen Versamnı-
lung zuzuzıehen. iıne regelmäßige Zuziehung sollte dann VO  - dieser
Crsten Probe abhängig zemacht werden!

Man könnte Verständnis dafür aufbringen, W CI111 das Oberkonsistorium,
durch dıe Ereignisse des Presbyterialstreits vorsichtig geworden, gegenüber
der Teılnahme VO  - weltlichen Mitgliedern ine ZEW1SSE Skepsis den Tag
gelegt hätte. Die 1n der obigen orm ausgesprochene Ablehnung schießt aber
doch ohl über das Ziel hinaus. Das Oberkonsistorium übersah be]l seiner
Stellungnahme Sanz un gAl, dafß die opposıtionelle Stimmung 1m Kirchen-
volk vielfach überhaupt IYSTE durch Geistliche geschürt wurde un da{ß durch-
AUS mit der Möglichkeit gerechnet werden mußste, dafß eın erheblicher Pro-
ZENTISAatZz gerade Aaus den Reihen dieser Geistlichen als Abgeordnete iın die
Synode einziehen konnte. W as ware denn C  9 WECNN diese Gelist-
lichen bei der Beratung der Vorlage über die Kiırchenvorstände ebenso
UÜpposıtion gzeübt hätten? Wenn auch unausgesprochen, schien doch das
Oberkönsistorium dem Standpunkt Zi huldigen, da{fß die Mehrzahl der
weltlichen Abgeordneten ıhrer Persönlichkeit nach SEAFtEL sel, dafß VO  w
ihnen Störungen befürchten seıen, A daß S1e sıch auf einer Synode
nıcht benehmen könnten, ine Meıinung, die das Lai:enelement 1n der Kırche
als zweıtrangıg bewertete. Dazu eigenartıg A daß INa  } plötzlıch
die Beteiligung VO:  3 Laıen Beratungen u  &,  ber rein innere kirchliche An-
gelegenheiten für entbehrlich hält, nachdem IMNa  z noch ein Jahr vorher
ihre Teilnahme befürwortet hatte, und W ar einem Zeıtpunkt, 1n dem

2.2.0 W1e Anm. 2! Staatsmın. V, 1823
17 WI1e Anm.

Ha
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schon Klarheit darüber estand da{fß erster Linıe re1in innerkirchliche,
U1n nıcht O: N theologische Fragen Gegenstand der Beratung
SC1IMN würden Offenbar hielt INa  3 die weltlichen Abgeordneten plötzlich
jeglicher Sachlichkeit und jeglichen Wıssens bar

Aus dieser Eınstellung heraus lehnte IL11Al die Gleichzahl VO  (} welt-
lıchen und geistliıchen Abgeordneten 1b un bat für den Fall da{fß höheren
Ortes die Zuziehung VO'  i Laıen angeordnete werde dann grundsätzlich
Aaus jedem Dekanat WC1 Mitglieder den Synoden zuzuziehen Dıie Bıtte
um Abordnung VO  3 W C1 Protessoren der Erlanger theologischen Fakultät
wurde

Fur die Abordnung VO Geistlichen wurden VO Oberkonsistorium
be]l unterstellter Nichtteilnahme VO  a} Laıen CIN15C geringfügige Ab-

anderungsvorschläge gemacht Danach sollten Wl geistliche Abgeordnete
L11LU. aus den Diözesen, die nıcht un acht Pftarreıen hatten, gestellt WOCI-

den; denen, die acht Pfarrejen hatten, sollte der Dekan nicht
unmittelbar EINANNT, sondern der 111e abzuordnende Geistliche frei gewählt
werden.

Mıt der Tagung W C1 verschiedenen Orten fand INa  w sıch ab Eıne
Vereinigung 1NC allzgemeıne un  TC Versammlung wurde 1LUFr für
A künftige, außerordentliche Synode 1115 Auge gefaßt. Dıiıe Irennung
wurde besonders dem Gesichtspunkt begrüßt, da{ß hierdurch C1MN Be-
streben nach Übereinstimmung, das bei der parlamentarisch noch ungeübten
Versammlung 1U größeren Zwiespalt hervorrufen würde, AUSSC-
schaltet werde (1)

Neben der offiziellen Stellungnahme Jegte das Oberkonsistorium noch
1ın Gutachten des Oberkonsistorialrats Heıintz un 1Ne persönliche uße-
LUNS des Oberkonsistorial Präsiıdenten Frhr Seckendorff VOLr

Ersterer widersprach sowohl Zusammensetzung der Synode 1

Verhältnis zwischen Geistlichen und Laıen als auch Beteiligung
der Laıen ZAUS dem Gesichtspunkt, daß die Tatsache Einrichtung O1l)

Presbyterien durchaus nıcht zwingend 1He Anteilnahme VO  - weltlichen
Mitgliedern A den Generalsynoden rechtfertige. Er W1C5 darauf hin, dafß

Länder gebe, denen wohl Presbyterien bestünden, die Laıien aber
trotzdem keinen Anteıl der allgemeınen Kirchenversammlung hätten.
Oberkonsistorialrat Heıntz Verneınte 1aber auch 11C mögliche Stellung O1]

weltlichen Mitgliedern als „Kontrolle“ der Generalsynode. Dıes erübrigt
siıch SCLNCLI Meınung nach deshalb, weıl be1 Beratung VO  3 außeren Rechts-
verhältnissen der königliche Kommissär einschreıten werde. Ferner sSEeEICHN

die Beschlüsse NUur Antrage, die dem Oberkonsistorium vorgelegt würden
un VO: Ön1g 1Ur die Genehmigung erhielten, W CL S1C 111 Interesse de1
Kirche yemacht un: keine bürgerlichen Verhältnisse dadurch geStOL
würden Zudem stünde Falle der Benachteiligung den Gemeinden jeder-
eIit der Beschwerdeweg den Staatsrat oder dıe Ständeversammlung
offen Eıne Zuziehung VO  > weltlichen Abgeordneten AT „Wahrung des
kirchlichen Interesses ylaubte damıt abweisen können, daß dies 11
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Auftrag sel, der dem Oberkonsistorium zukomme, das Verwalterin des
Episkopats un: dessen Zustimmung die Voraussetzung für die Erteilung
des Placet regale sel1. Wıe auch schon in der Stellungnahme des bher-
konsistoriıums ZU Ausdruck kam, wıird auch hier bei Oberkonsistorial-
LAat Heıntz das Beispiel der Pfalz und Badens mıiıt der Begründung abge-
lehnt, da{ß hier die Teilnahme der Laien ZUr Erleichterung der Kontes-
s1onNsverein1gung genehmigt worden se1. Eıne solche Frage stehe in Bayern

garnıcht S DE Dıiıskussion, also erübrige siıch auch AUS diesem
Grunde, Laien den Synoden zuzuziehen.

Der Kostenpunkt spielte iın seinen rwagungen ebentalls ine Rolle
7war befürchtete ( keinen ausgesprochenen Schaden VO einer Lajenbetei-
lıgung, W 1E abschließend außerte, einen Nutzen versprach sıch aber
ebenfalls nıcht davon, da weltliche Abgeordnete VO  3 theologischen Dıngen
nıchts verstünden. Außerdem beriet sich darauf, da{fß im die Ge-
neralsynoden IHNCH mit den Dekanatssynoden gCNANNLT selen und für
etztere von einer Laienbeteiligung keine Rede sel. Daraus folgerte CL, daf
auch die Generalsynoden 1LUL AUS Geistlichen bestehen dürtften. Er INg
O: SOWEIlt, da{fß Zur Stützung seiner Ansıcht anführte, daß die Kon-
kordienformel auch NuUur VO  - Geistlichen unterschrieben worden se1 und dafß
siıch auch 1m protestantischen Kirchenrecht kein 1nweI1ls auf ine Bete1-
lıgung VO  3 Laien den Synoden tinde Er schlofß se1n Gutachten miıt den
Worten: „Nach diıesen Erörterungen erscheint M1r nachteilig, „wecklos
un allen Institutionen der uth Kirche se1in, WeEeNN Man,
der :Geschichte zuwıder, weltliche Mitglieder den diesseitigen General-
synoden (d 1ın Bayern RHh.) eruten wollte.“

Dıie Ablehnung der Teilnahme weltlicher Mitglieder 1St eindeutig. ar
verständlich bleibt dabei aber das zähe Festhalten Althergebrachten,
das über einen gesunden Konservatıyiısmus weıt hınaus Z1iNng Entweder
INan O nıcht oder wollte nicht sehen, da{(ß se1it der Reformation eın erheb-
lıcher Wandel eingetreten War un übersah außerdem, welchen nachhal-
tiıgen Einftlufß die französische Revolution auf das ZSESAMLE SÖffentliche
Leben ausgeübt hatte. Glaubte mMa nach w1e VOL; daß der kirchliche Laıe
NUur Objekt se1? Der Eindruck eines angstlichen Bemühens, jede Stimme,
die Aaus dem Kirchenvolk ZUE Oberkonsistorium drıngen könnte;, fern-
zuhalten, äflt sıch nıcht Sanz ausschließen. Man beriet sıch auf die (3e-
schichte; darauf, daß iıhr ine Teilnahme VO'  w} Laien den Synoden Cn

wiıder laufe, vergafßs aber, daß auch die Geschichte LCUC Entwicklungen
bringt und nicht sti11 steht. Beispiele dafür hatte Ja gerade die jüngste
Vergangenheit ZUr Genüge gebracht. Dıiıe kırchlichen Verhältnisse wurden
als schlecht bezeichnet, Besserung sollte aber nach W1e VOTL 11UTr durch e1n-
seıtige Ma{fßnahmen erzielt werden. Schon die Tatsache, da{fß auf Aat-
lichem Gebiet durch Einführung der Verfassung NCUC Wege beschritten
wurden, hätte denken geben mussen. Völlig haltlos 1St aber die An

a.a.0O. wıe Anm. Z Gutachten des OKR Heıntz 1823
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sicht, dıe Laıen verstünden nıchts VO  } geistlichen Dıngen; zumındest 1St
S1e 1n dieser Ausschließlichkeit, w 1e€e S1Ee hier vorgetr  en wurde. Fıne
mMit einem derartigen Argument begründete Ausschaltung der Laıien VO

den geplanten Synoden 1St besonders bedenklich. Sıe rüttelt den oyrund-
sätzlichen Errungenschaften der Reformatıon und birgt yroße Gefahren in
sich Das Gutachten mußte den Eindruck erwecken, als ob INan die Aut-
fassung vertrat, dafß der Laıe nıcht rahıg sel, Dınge, die seine Kirche
angehen, erkennen und D beurteilen.

Auch der Präsident des Oberkonsistoriums, Seckendorff,*® lehnte,
WCLN auch nıcht 1n der yleichen Schärfe W 1€e Heıntz, 1n seinen Begleıit-
bemerkungen 20 Z Bericht des Oberkonsistoriums den König die e1ıl-
nahme weltlicher Mitglieder ab Auch berief sich jerbei aut den E
der nıchts darüber enthalte, betonte aber, daßß, da innere Kirchenange-
legenheıten beraten werden sollten, alle Mitglieder der Kirche yleiches
Interesse, also auch ein yleiches Recht auf Teilnahme hätten. Dieses echt
sah 1n der ursprünglıchen christlichen Gesellschaftsordnung begründet,
als IN  } noch keinen gesonderten geistlichen Stand kannte. na ME der
Ausbildung der Hierarchie hat sıch seiner Ansicht nach die Klerise1 das
Recht der Beratung kirchlicher Angelegenheiten ausschließlich angemaßt.
Auch nach der Reformation se1 den Theologen ausschließend Lehre der
Religion und der Gottesdienst geblieben. Aus diesem Grunde se1en Ss1e
auch vorzugsweılse den Synoden ZUSCZOSCH worden, die 1m übrigen
im Laute der eıt immer seltener geworden sei1en.

Im Unterschied Heıntz, der grundsätzlich ablehnt, machte Secken-
dorff die Teilnahme weltlicher Mitglieder VO  - der Entscheidung über die
Presbyterialfrage abhängig. Als Zwischenlösung wollte die Beiziehung
VO  3 Laien VO  [ dem jeweılıgen Beratungsgegenstand abhängig wissen. Auf
Grund der für die Generalsynode vorgesehenen Beratungspunkte kam

daher dem Ergebnis, dafß für 1esmal ıne Zuziehung VO: weltlichen
Mitgliedern nıcht erforderlich SC1. Grundsätzlıch bejahte C 1m Gegensatz

Heıntz, jedoch ine Teilnahme VO Laıien den Generalsynoden.
FEıne Zusammenfassung beider Synoden einer ungeteilten Versamm -

lung hielt Seckendorft nıcht für erforderlich, schon mIt Rücksicht auf dıe
verfassungsmälıge Bestimmung. Auch eventuell siıch wıdersprechende Be-
schlüsse der beiden Synoden bildeten für ihn keinen Grund für eine Zu:
sammenlegung. Durch die Leitung der VO einem Geıist beseelten Miıt-
ylıeder des Oberkonsistoriums glaubte CIy, dafß Zwiespältigkeiten weiıtest-
gehend ausgeschlossen werden könnten. Außerdem wıes auch autf den
NUur beratenden Charakter der Synoden hin, wodurch die endgültige Ent-
scheidung beim Oberkonsistorium lıege Dıie Kostenifrage spielte in seinen
Überlegungen ausnahmsweise keine Rolle

arl August Frhr. V Seckendorff, Präsident des VO:  3
20 a.a2.0 W 1e AÄAnm Z V, 1823
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Gfundsätzläch WAar INan sich also beim Oberkonsistorium darüber eiN1g,
da{( tür die Generalsynode keine weltlichen Mitglieder ZUgeZOSCH
werden sollten, 1mM übrigen yingen aber die Meınungen 1n dieser Frage
ın Einzelheiten auseinander.

Durch die allerhöchste Entschließung VOIIN 1823 wurde die Frage
der Zuziehung weltlicher Mitglieder fürs entschieden.*! Es wurde
ıne wenıg befriedigende Kompromi(ßlösung getroffen. Max Josef behielt
siıch die Ernennung der weltlichen Mitglieder cselbst VOT und befahl, in
den Konsistorialbezirken die Dekanate in rrondissements Je csechs
Dekanaten zusammenzuftfassen. In jedem dieser Arrondissements dreı
würdige Männer auszusuchen, der Kreisregierung (heute Regierungs-
bezirk) namhafrt machen und die Liste dann den König einzusenden.
Grundsätzliıch wurden die für September 18723 festgesetzten Generalsvynoden
als Synoden der pfotestantıschen GeEistHhChKeit bezeichnet.

Teilnehmer sollten eın königlicher Kommissär, eın geistliches Mitglied
des Oberkonsistoriums als Verhandlungsleiter, die geistlichen Kon-
sistori1alräte des Bezirks, eın Geistlicher pro Dekanat un: ein weltlicher
Abgeordneter Aus Je sechs Dekanaten se1n. Als Höchstdauer der Sıynoden
wurden Tage bestimmt, die VO Oberkonsistorium vorgeschlagenen
Beratungsgegenstände genehmigt, aber zugleich die Erwartung ausgeSPTrO-
chen, dafß MIt einer yew1issen Vollständigkeit ausgearbeıtete Entwürte VOTI-

gelegt würden. Die Form der Eröffnungs- und Schlußfeierlichkeiten sSOw1e
der Beratungen blieb der Entscheidung des Oberkonsistoriums überlassen.
Diäten wurden 1n derselben Weıse w1e be1 der Rheinkreissynode bewilligt
und Z nochmalıgen Vorlage eines Kostenüberschlags aufgefordert.

Mıt dieser allerhöchsten Entschließung Wr eın se1it Jangem angestrebtes
Zıiel erreicht. Dıie folgende eit bis ZU Zusammentritt der Synoden W Ar

gekennzeichnet un beherrscht VO der Klärung vieler noch 1 RahmenS a der Vorbereitungen auftauchender Fragen grundsätzlıcher und organı-
SAatOr1s  er Natur

Bavreuth wart die Frage nach dem aktiven Wahlrecht der Diakone
un Vikarien der Ptarreıen SOWI1e nach dem passıven Wahlrecht der
Diakone auft. In schr NS! Auslegung der Bestimmungen gestand das
Oberkonsistorium den Diakonen WAar das aktıve, nıcht aber das passıve
Wahlrecht mMIit der Begründung, daß die Allerhöchste Entschließung NUr

VO  $ Dekanen und Pfarrern spreche.
Ansbach Ww1es darauf hın, daß meist Dekane als Abgeordnete vewählt

worden seı1en, obwohl viele andere verdiente und kenntnisreiche Pftarrer
vorhanden SeCWECSCH selen und beanstandete VOT allen Dıngen, daß die
weltlichen Konsistorialräte VO:'  3 der Teilnahme den Synoden auSZCc-
schlossen se1ın sollten. Der Nutzen ihrer Anwesenheit wurde mMIit der Aus-
kunfterteilung über das ihnen unterstellte Ressort begründet. Besonders
wurde die Schwierigkeit bei der Auswahl der weltlichen Mitglieder be-

a.a.0 WwW1e Anm. Z AHE V, 1823
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leuchtet. Gani klar forderte INan, daß ihre Auswahl VO:  3 Adenen erfolgen
mMUSsSe, die S1e Vertfeien hätten, WENN S1e als Repräsentanten der Kır-
chengemeinden auf den Synoden erscheinen ollten Erschienen S1e nıcht
als solche, se1 befürchten, daß in iıhren Voten nıcht die Meınung der
Kirchengemeinden als solche Anerkennung tände egen der Schwierig-
keıt, bei der räumlıchen Ausdehnung des Konsıistorialbezirks auch wirklich
die Würdıigsten AUS den Vorgeschlagenen auszuwählen, bat INan, für dies-
mal VON der Zuziehung weltlicher Miıtglieder Sanz abzusehen, da die Aus-
ahl praktisch einseit1g be1 den Dekanaten lıege.

Der Eingabe lagen Separatvoten der Konsistorijalräte Wünsch und
Dr Roth bei Ersterer vertrat, bestärkt durch die AHE VO 18293;
den Standpunkt, da{fß 6$s sich 1Ur U1n 1ne Synode der protestantischen
Geıstlichkeit handeln könne. Es se1 nıcht verLIreEten, daß einerselts Aaus

Je sechs Dekanaten eın weltliches Mitglied abgeordnet werde, andererseits
aber die weltlichen Konsistorialräte VO'  e der Teilnahme ausgeschlossen
selen. Im Interesse einer wirklich freien Wahl wandte G1 siıch weıiterhin

die Eröffnung der Stimmzettel durch die Dekane un schlug VOL:
die Wahlzettel ZUr Eröffnung die Konsıiıstorien einzusenden. Aus der
befohlenen Abordnung der weltlichen Miıtglieder siceht Streitigkeiten

den Juristen über die Art und Weise dieser Abordnung OTaus. Dıe
Grundverfassung der uth Kırche dürfe auf keinen Fall leiden. Setze
INa  3 die 1n der uth Kırche sıch aufgehobene bischöfliche Gewalt
MI1t der Kırchengewalt gleich, dann stehe ihr nach 38 der IL Beilage
der Verfassungsurkunde und des Protestantenedikts die Kirchengewalt

Aus diesen Bestimmungen heraus ließe sich aber die Ernennung der
weltlichen Abgeordneten durch den Önıg nıcht erklären, da die oberste
Staatsautsicht bereits in S 7 durch Ernennung des königlichen Kommissärs
geregelt sel1. Als Organe der Staatsautsicht könnten somıt die weltlichen
Abgeordneten nicht betrachtet werden. In einem solchen Fall se1 ıhre Ab-
ordnung widersinnig, weıl ihnen dann, WI1e dem königlichen Kommissär,
kein .Stimmrecht zustehen könne. Betrachte in  w} S1e aber als VO Könıig
bestätigte Erwählte der Geistlichkeit, dann hätten sS1e den Charakter VOIl
Beiständen der Geistlichkeit. In diesem Fälle entstünde aber AaUus ıhrer
Miıtwirkung nıcht die geringste Verbindlichkeit für die Kirchengesellschaft
selbst.

icht krafß War das Gutachten des Konsistorialrats Dr Roth 1n der
Auffassung über die Auslegung des des Protestantenedikts. Er ve
den der Zuziehung VO Laien immerhin gyünstigen Standpunkt, daß die
N: rage offen gelassen sel. Eıne VO:  (a vornherein beabsichtigte Aus-
schaltung der weltlıchen Miıtglieder sah im nıcht, ebenso keine
nähere Bestimmung der Punkte, die den Begriff der „inneren Kır-
chenangelegenheiten“ fallen. Selbst für den Kall, da{fß keine Laıien ZUgC-

würden, hielt auch 1n UÜbereinstimmung mıit Wünsch es. für erfor-
derlich, zumindest die weltlichen Konsistorialräte zuzuziehen. Bedenklich
stimmte ihn beim Wahlverfahren der Geistlichen, dafß meılst Aaus Rücksid1t
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oder SAa die Dekane auch dann vewählt würden, wenn wesenflich tüch-
tigere Pfarrer ZUL: Verfügung ständen. Diesem Nachteil 111 durch
irekte Einsendung der Wahlzettel die Konsistorien begegnen. Er schien
aber dabei vErglCSSCH, daß auch auf diese Weiıse der Dekan gewählt
werden konnte, WCNN 1Ur die nötıge Scheu vorhanden war!

In den bestimmenden weltlichen Abgeordneten, für deren Auswahl
übrıgens dieselben Schwierigkeiten wı1ıe das Konsistorium 1NSs Feld führte,

sah den obwaltenden Umständen lediglich Berater oder Be1i-
stände der Geistlichkeıit, eın möglichst Beratungsergebnis erz1ie-
en Die Befugnisse der weltlichen Abgeordneten hatten sıch nach seiner
Ansicht auf Beırat, Gutachten, Vorschläge, Bıtten un: Beschwerden Zz.u

beschränken. Wollte INa  - in ihnen wirkliche Vertreter der Kirchengeme1n-
den sehen, dann müßte ıhre Zahl auch 1in einem richtigen Verhältnis ur

Zahl der geistlichen Abgeordneten stehen, ıhre Wahl VO den Kirchen-
gemeinden erfolgen un ihr Votum als Stimme und Beschluß ihrer Man-
danten gelten. ıne solche Auffassung stand aber seiner Ansıcht nach mIit
der bisherigen Verfassung der uth Kirche in Bayern nıcht in Einklang.

Dıie Erinnerung des Konsistoriums Ansbach bezüglich der Zuziehung
der weltlichen Konsistorialräte War VO  e} Erfolg gekrönt, denn Anfang
August 18022 erteilte der König die entsprechende Genehmigung Erfolglos
lieben dagegen die Vorstellungen Nn der Hinzuziehung und Wahl der
weltlichen Mitglieder. Hıer beharrte dıe Regierung auf ıhrem 1n der AHEL
VO 1823 ausgesprochenen Standpunkt. Es wurde lediglich
veschlagen, dafß die Konsistorien Sl(.h dort, Ss1e sich selbst keine Meınung
bılden könnten, VO'  - den Distriktsdekanaten über die einzelnen Persön-
lichkeiten autklären lassen sollten.

Als erstes Konsistorium meldete Bayreuth den Vollzug der Wahlen.
Hıer 1im Konsistorialbezirk geistlıche Abgeordnete gewählt WOIL-

den, VO denen vier Pfarrer, vier Dekanatsverweser und Dekane waren!
Wıe sieht, War die VO:  3 Konsistorialrat Dr. Roth ausgesprochene Be-

fürchtung nıcht Zanz unberechtigt SCWESCH. Mıt dem Wahlergebnis wurde
zugleich auch die Lıiste der tür ıne Berufung 1n Frage kommenden welt-
liıchen Abgeordneten übergeben un vorgeschlagen, bei Austfall eınes welt-
lıchen Abgeordneten als Ersatzmann eine der beiden anderen Aaus dem
Arrondissement vorgeschlagenen Persönlichkeiten einzuberufen.

Das Oberkonsistorium bestimmte Al 1823 als endgültigen Ter-
nın für den Begiınn der Synoden den 21 September 1823 Dıie Einbe-
rufungsschreiben die geistlichen Abgeordneten sollten sofort hinaus-
sehen, während die Benachrichtigung der weltlichen Abgeordneten nach
ihrer Wahl durch den König, nach Eıngang der diesbezüglichen AHEL
erfolgen hatte. Da Ansbach bisher die Wahlergebnisse noch nıcht gemeldet
hatte, wurde ihm eine letzte Frist VO:  e agen ZESELZT, anderntalls „mi1(ß-
liebige Einschreitungen“ 1in Aussicht gestelilt.” Dıie Vorlage über die Eın-

a.a.0 w 1e Anm Z Kons. Ansbach V. 1823Da A OE E UE
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führung VO Kiırchenvorständen hatte das Oberkonsistorium drucken assen
und legte SIC ZUr Verteilung die Abgeordneten be]

Endliıch erstattefe auch das Konsıstor1ium Ansbach nNntier dem Datum
des 183 SC1LLCN Wahlbericht. (Dıie Ermahnung des und der
Bericht hatten sıch gekreuzt.) uch diesem Bezirk überwog die Zahl
der gewählten Dekane die der Pfarrer, WCLN auch das Verhältnis SCcRHCN-
über Bayreuth gunstiger ag, da ımmerhin Pfarrer abgeordnet
wurden.

Be1 der Wahl der weltlichen Mitglieder War Ansbach 1116 schwere
Mißhelligkeit aufgetreten Das Konsiıstori1um hatte für Ansbach Aaus CIPCHNCT
Machtvollkommenheit den App -Ger -Rat Zenker vorgeschlagen der Kon-
sıstorl1alrat Fuchs jedoch Separatvotum abweichende Stel-
lungnahme F Ausdruck gebracht Das Konsistorium ylaubte jedoch auf
seceiner Entscheidung beharren iINUsSsen un lehnte den VO: Dekanat
Ansbach benannten Gymnasıalprofessor Bomhard aAb da als ehemaliger
Theologe kein vollkommen weltliches Mitglıed SC1 Außerdem wıederholte
das Konsıiıstorium SC1INCN Vorschlag, NCn Protessor der Universität Er-
langen den Beratungen zuzuziehen und schlug jerfür Professor Glück
VOT Konsistorialrat Fuchs wollte lieber Theologen als Vertreter der
Un1Lversität sehen Neben der Ablehnung Zenkers durch Fuchs, die gerecht-
fertigt WAadrL, da Zenker Gegensatz den bestehenden Bestimmungen
VO Konsistorium einfach als Abgeordneter bestimmt worden War ohne
Von Dekanat namhaft gemacht worden SC1IN, steht die Ablehnung
des Arrondissement ersier Stelle ZCENANNTEN Bürgermeıisters
Geßner Fuchs lehnt iıhn ab weil] als Mitglied des Rothenburger Ma-

mıtverantwortlich SC1 tür n CINC MIt kränkenden Ausdrücken und
leydenschaftlichem Style abgefaßte Protestation SC die Presbyterial-

einführung“ 23 Er bezeichnete als Haupterfordernis für die Beratungen,
daß S1C yänzliıch treı VO'  3 Elementen sSC1IiN müßten die 111e unbefangene
und ruhige Beurteilung aller Fragen unmöglıch machen. Um Störungen
vermeiden, schlug daher die Vorplacierung der beiden anderen tür dieses
Arrondissement benannten Abgeordneten VOSL.

Dıie Ablehnung Fuchs’ Falle Geßner 1STt bedenktlich denn SIC 1cf
praktisch darauf hinaus, ÜL befürchtete Opposıtion unmöglıch machen.
Dabei estand bei der ohnehin Zahl der weltlichen Abgeord-

nıcht einmal die Gefahr, daß e eventuelle Opposıtion VO  3 dieser
Seite überhaupt durchdringen konnte.

Dıie verschiedentlich zwischen dem Oberkonsistorium und dem Kon-
SISTOrTLUM Ansbach Zutage getretene pannung tand nochmals iıhren Aus-
druck, als das Oberkonsistorium dem Staatsmıiın. das Ansbacher Wahl-
ergebnis vorlegte. Es bemerkte dazu: „Dabei können WITL, ohne der h
VWıllensmeinung vorgreifen wollen, uns gleichwohl durch den VOL-
liegenden Bericht dazu gedrungen, N!  cht enthalten, a) Allgemeinen

A a.O0 WI1e Anm Votum des Kons Rat Fuchs 1823
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anzumerken, da{fß die Mehrzahl der Konsist‘orialräte 1n Ansbach siıch keines-
WCBS VO' dem Geıiste der Ruhe und Besonnenheit beseelt ze1Ze, der für
die Wichtigkeit und Schwierigkeit der aut der Generalsynode verhan-
elnden Gegenstände wünschen ist; un dafß WIr in dieser Hinsicht M1l
tiefem Bedauern die nachgenehmigte Zulassung der weltlichen Mitglieder
dieses Konsistoriums, die 1in den Verhandlungen über die Kirchenvorstände

6 “ ,}wen1g kirchlichen Sınn bewiesen haben, betrachten mussen
Unter Berufung auf das Fuchs’sche Votum erbat das Oberkonsistorium die
Berufung Bomhards und den Ausschlu{fß Gefners. „Insbesondere,“ hieß

weıter, „aber finden WIr u11S5 noch gedrungen, be1 der eben au diesen
Wahlvorschlägen erhellenden Gesinnung und Stimmung vorzüglich der
beiden weltlichen Konsistorialräte in Ansbach Ew Königl. Mayestät allenr-
ehrerbietigst bitten, C Abwendung iwa VO  3 dieser Seite den Be

rathungen der General-Synode drohenden Beunruhigung nöthig scheinen-
den Maßregeln vorzukehren. Eıne Ühnliche Maßregel dürfte auch
ın Beziehung auf die Regierungsbehörde 1ın Ansbach nach der unterliegen-
den Erklärung derselben über die Wahl der weltlichen Mitglieder, nıcht
überflüssıg erscheinen.‘ al  MS

Da das Oberkonsistoriıum nach den Erfahrungen des Presbyterial:
streits den Beratungen der Synode mit gewıssen zwiespältigen Gefühlen
entgegensah, 1St nıcht weıter verwunderlich. Unhaltbar 1St aber das Z.U111)

Ausdruck gebrachte Bedauern über die Hinzuziehung der weltlichen Ans-
bacher Konsistorialräte, LLUL weıl InNnan auch VO hier AUusSs Gegnerschaft
befürchtete. Zumindest hätte dann, wenı1gstens den Schein
wahren, auch - die Zurückstellung der weltlichen Bayreuther Konsistorial-
rate A  CH mussen. In diesem sichtlichen Bemühen, vermutete Gegner
on vornherein auszuschalten, lıegt ein erheblicher Mangel Objektivität.
Das Oberkonsistorium scheıint garnicht aut die Idee gekommen se1n, dafß
Beschlüsse einer Synode, der bewußt alle Gegner der Einführung VO  3 Kır
chenvorständen ferngehalten wurden, mehr Anlaß unerquicklichen
Auseinandersetzungen 1m Rahmen des kirchlichen Lebens EW 1eßen

Den Antrag auf Abordnung e1nes Protessors der Universität Erlangen
bezeichnete das Oberkonsistorium als bereits entschieden un ersuchte
dessen Zurückweisung. Das Oberkonsistorium 67 die Entscheidung ohl
darin, daß die AHE vo 12 1825 sich nıcht über die Teilnahme einCs
Universitätsprofessors ausgesprochen hatte. Das War aber Ja auch hinsicht-
lıch der weltlichen Konsistorialräte nıcht der Fall BeWESCH und deren eıl-
nahme doch nachträglich genehmigt worden. Offensichtlich wollte INa  — NUunNn

wohl zeinen Vertreter der evangelischen Universität mehr auf der Synode
haben.

urch kgl Erlaß VO 1823 wurde gemäfßs dem Antrag des ber
konsistori1ums der Eröffnungstermin der Generalsynode auf den 21 1823

AA W1e Anm. Z Staatsmin. 1823
25 wı1ıe Anm.



124 Untersuchungen
bestimmt und die Dauer auf Tage festgesetzt, jedoch eine Verlängerung
VO  3 —— ; Tagen in Aussıcht gestellt. Die vorsichtigen Vorstöße, die das
Oberkonsistorium seinerzeiıt n der Beratung gemischter Gegenstände
gemacht hatte, tanden ihre Ablehnung mit dem Hınvweis auf des OT:
Edikts und des Reskripts VO' 18273 Damıt den Be-
l VO'  e} vornherein CNSC renzen SCZOSCN. Die Bestimmung der Er-
öffnungs- un Schlußfeierlichkeiten und die Festlegung der Geschäftsord-
un wurde dem Oberkonsistorium überlassen.

Da{fß das Oberkonsistorium 1ine einheitliche Anweısung für den Ge
schäftsgang xab, War nöt1g. An sıch 1St C: ja übliıch, dafß e1ıne solche Ver-
sammlung sich ihre Geschäftsordnung selber zibt Es darf jedoch nıcht VOI>=

BCSSCH werden, daß die Generalsynoden Neues 1im kirchlichen Leben
darstellten un noch der nötıgen Erfahrung fehlte. Dann aber machte

auch die Tatsache, dafß die Generalsynode iın WEel gELFENNTICN Versamnı-
lungen agte, erforderlich, diesen Umständen die Bestiımmung dc1
Geschäftsordnung nıcht den einzelnen Versammlungen überlassen, SO11-
dern einheitlich regeln.

Das Aufsichtsrecht des königl. Kommissärs fand bereits iın der Bestim-
mMung Ausdruck, die festlegte, da{fß alle Petitionen, also Gegenstände, dl(.
außerhalb der durch den König bereits genehmigten Beratungspunkte Jagen,
zunächst durch den Kommissär des Oberkonsistoriums eröffnen, dann
aber dem Kgl Kommuissär vorzulegen und FEUdX: nach erfolgter Billı
gun Kommissäre dem Petitionsausschuß Zur weıteren Behandlung
übergeben werden durtten. ($ Gesch.Ordg.) Damıt WAar VO  ; vornhereıin
ausgeschaltet, daß Dinge, die sıch nıcht Streng 1m Rahmen der inneren
Kırchenangelegenheiten hielten, überhaupt Z Sprache kamen, geschweige,
daß hierüber eın Beschluß der Versammlung erfolgen konnte.

Dıiıe Ernennung der weltlichen Abgeordneten rachte für das Konsısto-
1um Bayreuth die Bestätigung der A Eerster Stelle Vorgeschlagenen, mıiıt
einer Ausnahme. Anders War bei den Ansbacher Vorschlägen. Hıer WAar
der Könıg dem Fuchs’schen Votum gefolgt und hatte den Gymnasıalpro-
fessor Bomhard berufen, der vorgeschlagene Bürgermeıister Gefner un: die
beiden anderen, 1n demselben Arrondissement benannten Persönlichkeiten
wurden jedoch überhaupt nıcht berufen, sondern VO König der Stadt-
kämmerer Lorber aus Rothenburg ernNannt. Dıe VO: Oberkonsistorium VOIL-

getragenen Bedenken n der Haltung 1im Ansbacher Konsistorialbezirk
fanden also Berücksichtigung.

Für den Fall der Verhinderung oder Ablehnung eines der VO König
Ernannten War das jeweılige Konsistorium ermächtigt, den jeweıls Nächst-
folgenden 1n der Vorschlagsliste einzuberufen. ber den Fall, keiner
der drei Vorgeschlagenen, sondern eın u  9 vierter Mann ernannt worden
WAar, schwieg sıch die kgl Verfügung jedoch Aus.

Ebenfalls 2AM 1823 wurden die beiden kgl Kommissäre für
Bayreuth der Vice-Präsident des App Gerichts 1in Neuburg, Frhr VOoIN
Waldenfels, für Ansbach der Ministerialrat der Finanzerx‚ VO'  . Roth C1-
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NnAannt. Ihr Auftrag autete „über Unsere andesfürstliche un: Oberst-Epıis-
kopalrechte bei dieser Versammlung wachen, un nıchts denselben FAg
widerlaufendes zuzugeben, auch keine anderen Deliberationen gESTALLCN,
als solche, welche auf die ın Nnserem Edikte VO: 26 Maı 18518 über
die ınneren Kirchen-Angelegenheiten und 1n Unserem Reskripte VO

Junius bezeichneten Gegenstände siıch beziehen.  <c26 Zugleich
wurden die kgl Kommissäre angewlesen, den General-Kommissär — Reg
Präsident) Tagungsorte über den jeweılıgen Stand der Verhandlungen
auf dem Laufenden halten un für den Fall, dafß diese sich MILt politi-
schen Dıngen beschäftigen sollten, sıch darüber mi1t dem General-Kommissär
Ins Benehmen SsSeLzZenM.

Als Kommiuissär für die Ansbacher Synode wurde VO:  - seıten des ber-
konsistoriums der Oberkonsistorialrat Nıethammer, für Bayreuth ber-
konsistorialrat VO'  3 Hänlein ernannt

Die Vereidigung der Abgeordneten hatte Eröfinungstage Cn

tolgen. ach Verlesung der Eidestormel hatte jeder Abgeordnete ZU-

treten und durch Handschlag iın die and des Kommissärs des Oberkonsı-
storı1ums bekräftigen, „dafß ıch den vorgelesenen Eid ohl verstanden
habe und getreulich halten wıll, gelobe ich hiermit“. Dıiıe Eidesformel
mußfte außerdem noch VO  > allen Abgeordneten unterschrieben werden.

ber fünf Jahre waren seit der Verkündung der Verfassung 1Ns Land
CSanNngCNH, bıs die Generalsynode begann. Zweıifellos W ar der spate
Beginn ıne Folge der tiefgreiftenden rregung, die die geplante Einfüh-
u der Presbyterien (Kirchenvorstände) 1m Lande hervorgerufen hatte.
Nachdem ZUEerST die Einführung VO Kirchenvorständen als Grundlage für
iıne breite Vertretung der Gemeinden ın den Generalsynoden bezeichnet
worden Wal, W ar NUuUr erklärlich, da{fß INa  3 U: zunächst auch VOCI-=-

suchte, diese Grundlage schaften. YSt nach dem Scheitern dieser Be-
mühungen beschritt INa  $ den Weg, ıne AUusSs Geıistlichen bestehende Synode
zustandezubringen, ohne die Beteiligung VO  3 Laıien grundsätzlich VO  5 der
and weısen. Dıie Einstellung, dafß INa  z} bei dem Werk der Vereıin-
heitlichung der Aaus sovıel verschiedenen Teıilen entstandenen Landeskirche
auch das Kirchenvolk hören musse, hat ihre volle Berechtigung. Anderer-
se1its War begreiflich, da{fß Ma nach dem Scheitern der 1n diese Rıchtung
zıielenden Bemühungen nunmehr daran Z1Ng, überhaupt iıne Vereinheit-
lıchung schaften und siıch dazu 1n GErSIiegt Linie der Geistlichen bedienen
wollte, endlich einen Anfang machen. Es 1St tief bedauerlich, daß
nıcht gelang, schon ZUr Eerstien Generalsynode der evangelischen Bevölkerung
1ine anNngeMECSSCNC Vertretung Aus ihren Kreısen schaften. Die Kämpfte
und Bemühungen 1n dieser Richtung ollten noch viele Jahre andauern.

26 aa“ Wwıe Anm. Z Kgl Reskript M 1823


